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BETRIEBSANWEISUNG 
tätigkeitsbezogen 

Tätigkeit 

Arbeiten und Einrichten von hydraulischen und pneumatischen Pressen  

Gefahrenkennzeichnung 

 

 Erfasst und eingezogen werden an der Kleidung durch sich offen bewegendes 
Maschinenteil. 

  

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 Arbeitsaufnahme an der Maschine nur nach erfolgter Einweisung und 
Freigabe durch das Werkstattpersonal. 

 Werkzeug- und Werkstückwechsel nur im Stillstand. 

 Enganliegende Kleidung tragen. 

 Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind 
unzulässig. 

 Bedienung der Maschine mit langem, offenem Haar ist verboten. 
 Verändern der Betriebsart ist untersagt. 

 Die zulässige Blechstärke (siehe Angaben an der Maschine) darf nicht 
überschritten werden. 

 

Verhalten im Gefahrfall Ruf Feuerwehr: 112 

 

 Bei Bruch des Werkzeuges oder Herausfliegen des Werkstückes Maschine sofort 
stillsetzen. 

 Werkstattpersonal sofort benachrichtigen 

Erste Hilfe Notruf: 112 

 

 Maschine abschalten. 
 Verletzte bergen. 

 Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, Brüche ruhigstellen). 
 Verletzung in Verbandbuch eintragen (Erste-Hilfe-Kasten). 

Entsorgung / Instandhaltung 

 Maschine zum Arbeitsende reinigen. 
 Mängel an Maschine sofort dem Werkstatt- bzw. Laborpersonal mitteilen. 

 Instandhaltungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen. 

 


